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Satzung zur Änderung der Kindertagesstättensatzung  
der Stadt Schwedt/Oder (Kita-Satzung) – 1. Änderung
Auf der Grundlage von § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – 
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I, S. 2022) zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 30.Oktober 2017 (BGBl. I, S. 3618), §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 
2018 (GVBI. I/18, [Nr. 15]) § 17 Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe (Kindertagesstät-
tengesetz- KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 
(GVBl. I/04, [Nr. 16], S. 384), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Juni 2018 (GVBl. I/18, Nr. 11) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Schwedt/Oder in ihrer Sitzung am 13. September 2018 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Änderung der Satzung

(1)  Die Anlagen 1–10 der im Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder vom 
30. Juni 2018 bekannt gegebenen Kindertagesstättensatzung der Stadt 
Schwedt/Oder (Kita-Satzung) werden ersetzt durch die Anlagen 1–10 
dieser Satzung.

(2)  § 11 Abs. 11 wird wie folgt geändert:

(11) Wird innerhalb eines Monats eine Änderung des Betreuungsbe-
darfs vereinbart, gilt folgende Regelung:
a)  bis zum 15. eines Monats erfolgt die Änderung der Gebühr im 

laufenden Monat und 
b)  ab dem 16. eines Monats erfolgt die Änderung der Gebühr im 

Folgemonat.
(3)  § 12 wird wie folgt geändert:
 Für Hortkinder wird in den Ferien und an schulfreien Tagen eine Be-

treuung entsprechend des Rechtsanspruchs gesichert. Ist ein höherer 
Bedarf notwendig, so ist dieser nachzuweisen. Dafür werden keine 
gesonderten Gebühren erhoben. Die Gebührenerhebung für die sonsti-
ge,  regelmäßig vereinbarte Betreuungszeit, auch in den Ferien und an 
schulfreien Tagen, bleibt hiervon unberührt.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. August 2018 in Kraft. 

Schwedt/Oder, 17. September 2018

Polzehl
Bürgermeister
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Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung und Winterwartung  
der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungssatzung) – 
2. Änderung

Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.06.2018 (GVBI. I/18 [Nr. 15]), § 49a des Brandenburgi-
schen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.07.2009 (GVBI. I/09 [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.07.2014 (GVBI. I/14 [Nr. 27], und § 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.03.2004 (GVBI. I/04 [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.07.2014 (GVBI. I/14 [Nr. 32]), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Schwedt/Oder folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Ergänzung des Satzungstextes

Der § 2 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ergänzt: ...„und winterdienstmäßig zu 
behandeln."

§ 2
Straßenverzeichnis

Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, geändert.

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung und Winterwar-
tung der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreini-
gungssatzung) – 2. Änderung – tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Schwedt/Oder, den 17. September 2018

Polzehl
Bürgermeister

Anlage Straßenverzeichnis

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von  
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder  
(Straßenreinigungsgebiihrensatzung) – 2. Änderung
Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBI. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29.06.2018 (GVBI. I/18, [Nr. 15]), § 49a des Branden-
burgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.07.2009 (GVBI. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.07.2014 (GVBI. I/14, [Nr. 27] und § 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Landes Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.03.2004 (GVBI. I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.07.2014 (GVBI. I/14, [Nr. 32]), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Schwedt/Oder folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Änderung der Gebührensätze

Der § 2 Abs. 5 der Straßenreinigungsgebührensatzung wird wie folgt geän-
dert: Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront-
länge

Reinigungsklasse 1: 2,08 EUR entspricht pro Monat 0,1733 EUR
Reinigungsklasse 2: 1,03 EUR entspricht pro Monat 0,0858 EUR
Reinigungsklasse 3: 0,76 EUR entspricht pro Monat 0,0633 EUR

Reinigungsklasse 4: 0,50 EUR entspricht pro Monat 0,0416 EUR
Reinigungsklasse 5: 0,64 EUR entspricht pro Monat 0,0533 EUR
Reinigungsklasse 6: 1,56 EUR entspricht pro Monat 0,1300 EUR

§ 2 
Straßenverzeichnis

Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, geändert.

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungsgebührensat-
zung) – 2. Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. 

Schwedt/Oder, den 17. September 2018

Polzehl 
Bürgermeister

Anlage Straßenverzeichnis

Anlage: Straßenverzeichnis

Legende
Spalte 2 – Reinigungsklassen
Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem Inhalt und dem Umfang der 
Leistung (Reinigung Fahrbahn, Reinigung Geh- und/oder Radwege, Winter-
wartung Fahrbahn sowie Winterwartung der Geh- und/oder Radwege).
Reinigungsklasse 1 –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt von März bis No-

vember alle 4 Wochen (entspricht 1 x pro Monat) und 
zusätzlich 1 x nach den Wintermonaten (insgesamt 
10 x pro Jahr).

Reinigungsklasse 2 –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt von März bis No-
vember alle 8 Wochen, entspricht 5 x pro Jahr.

Reinigungsklasse 3 –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt 3 x pro Jahr. 
Reinigungsklasse 4 –  Winterwartung der Fahrbahn
Reinigungsklasse 5 –  Die Reinigung der Geh- und/oder Radwege erfolgt 

von März bis November alle 4 Wochen (entspricht 1 
x pro Monat) und zusätzlich 1 x nach den Wintermo-
naten (insgesamt 10 x pro Jahr). 

Reinigungsklasse 6 –  Winterwartung der Geh- und/oder Radwege

Werden Reinigungsleistungen mehrerer Reinigungsklassen erbracht, erge-
ben sich die Gebühren als Summe nach diesen Reinigungsklassen.
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Spalte 3 – Häufigkeit der Reinigung
Die Häufigkeit der Reinigung ist in den jeweiligen Reinigungsklassen er-
läutert.
Ist ein Geh- und Radweg vorhanden, so sind beide Anlagen in der entspre-
chenden Häufigkeit zu behandeln. Die Reinigung eines auf der Fahrbahn 
abmarkierten Radweges erfolgt im Rahmen der Fahrbahnreinigung. Ist in 
einer Straße ein Geh- und/oder Radweg nur abschnittsweise vorhanden, so 
bezieht sich die Reinigungspflicht auch nur auf diese tatsächlichen vorhan-
denen Abschnitte.

Spalte 4 – Reinigungspflichtiger
Die Fahrbahnreinigung sowie die Geh- und/oder Radwegreinigung wird 

durch die Stadt durchgeführt, soweit die Reinigungspflicht nicht den Anlie-
gern übertragen wurde.
In der Spalte 4 ist der jeweilige Pflichtige durch ein „x“ dargestellt.

Spalte 5 – Winterwartungspflichtiger
Aus der Darstellung „x“ ergibt sich die Winterwartungspflicht für die Fahr-
bahn bzw. Geh- und/oder Radwege für den jeweils Pflichtigen.
Bei Straßen, für die eine Winterwartungspflicht für einen Gehweg ausge-
wiesen ist, diese Straßen aber tatsächlich keinen Gehweg haben, ist die 
Winterwartung in einer Breite von 1,5 m entlang der Grundstücksgrenze auf 
der Fahrbahn auszuführen.
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen  
Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättengebührensatzung)
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Ziff. 9 Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.Juni 2018 (GVBl. 
I/18, [Nr 15] ) i. V. m. mit den §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr.08], S. 174), zuletzt geändert durch Art. 10 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) i. V. m. § 6 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz 
– SportFGBbg) vom 10. Dezember 1992 (GVBl. I/92, [Nr. 28], S. 498), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 
30]) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder in ihrer 
Sitzung am 13. September 2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührentatbestand, Anwendungsbereich

(1)  Die Stadt Schwedt/Oder erhebt Gebühren für die Benutzung aller Sport-
stätten, die sich in ihrer Trägerschaft befinden (kommunale Sportstät-
ten) und durch sie betrieben und bewirtschaftet werden.

(2)  Diese Satzung gilt nur für die Nutzung kommunaler Sportstätten durch 

gemeinnützige Schwedter Vereine und anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe der Stadt Schwedt/Oder für Sportangebote, die sich an Kinder 
und Jugendliche richten. Erfasst sind auch die vom Kreissportbund orga-
nisierten Lehrgänge sowie Feuerwehrbälle und Abiturfeiern. Im Übrigen 
werden privatrechtliche Verträge abgeschlossen.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Nutzer der Sportstätten.

§ 3
Entstehen der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht für die regelmäßige Nutzung der Sportstätten 
laut Belegungsplan mit Beginn des Schuljahres, in allen übrigen Fällen mit 
dem ersten Tag der Nutzung.

§ 4
Fälligkeit

Für die regelmäßige Nutzung nach dem Belegungsplan wird die Gebühr in 
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vier Raten jeweils in Höhe von einem Viertel der Jahresgebühr laut Gebüh-
renbescheid zum 31.10., 31.01., 30.04. und 31.08. des Kalenderjahres fällig. 
Im Übrigen wird die Gebühr 14 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

§ 5
Gebühr

(1)  Für den Übungs- und Trainingsbetrieb der gemeinnützigen Vereine 
der Stadt Schwedt/Oder und für die Nutzung der Sportstätten durch 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe der Stadt, für Sportangebo-
te, die sich an Kinder und Jugendliche richten, werden Gebühren in 
Abhängigkeit von der Sportstätte und der Nutzungszeit erhoben. Eine 
Zeiteinheit sind 45 Minuten. Bei den Gebühren für den Übungs- und 
Trainingsbetrieb wird der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis zu 18 
Jahren an der Gesamtmitgliederzahl des Sportvereins berücksichtigt. 
Die Gebührensätze sind der Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung 
ist, zu entnehmen. 

 Der Bestimmung der Gebührenstufen nach Anlage 1 zur Berechnung der 
Gebühren für die Sportvereine wird der jeweils aktuelle Bestandser-
hebungsbogen zur Mitgliederstatistik des Landessportbundes Branden-
burg e. V. zugrunde gelegt. Dieser ist nach Aufforderung bei der Stadt 
Schwedt/Oder einzureichen. Sportvereine, die dieser Aufforderung nicht 
nachkommen, werden in die Gebührenstufe 1 eingeordnet.

 Eine Zeitspanne von 15 Minuten vor der genehmigten Nutzungszeit, 
zweckgebunden für das Umkleiden, wird gebührenfrei gewährt. Die 
Trainingseinheit ist so einzuteilen, dass die Sportstätte spätestens mit 
Beendigung der genehmigten Zeit verlassen wird.

(2)  Für Sport- und sonstige Veranstaltungen werden Gebühren in Abhängig-
keit von der Sportstätte, der Nutzungszeit und der Öffentlichkeitswirk-
samkeit der Veranstaltung erhoben. 

 Die Gebührensätze sind der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung ist, 
zu entnehmen.

(3)  Für die Übernachtung von Mitgliedern gemeinnütziger Vereine und Kin-
der- und Jugendgruppen in kommunalen Sportstätten werden Gebühren 
in Höhe von 1,30 Euro pro Person und Nacht erhoben.

(4)  Für die kurzfristige Nutzung von Nebenräumen werden Gebühren in 
Höhe von 2,60 Euro pro Stunde (60 Minuten) erhoben.

§ 6
Gebührenfreiheit

(1)  Für das Training der durch den Landesfachverband bestätigten Landes-
stützpunktkader werden keine Gebühren erhoben. Grundlage ist der 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Landesfachverband und 
der Stadt für jeweils ein Schuljahr.

(2)  Von der Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
die Veranstaltung sonst nicht stattfinden würde und sie in erheblichem 
städtischem Interesse liegt.

§ 7
Gebühren bei Nichtinanspruchnahme 

(1)  Hat ein Nutzer die Nichtinanspruchnahme der Sportstätte nicht recht-
zeitig, mindestens vier Wochen vor der geplanten Nutzung, der Stadt 
Schwedt/Oder schriftlich angezeigt oder in einem Fall der vertraglichen 
Regelung der Nutzungszeit die Kündigungsfrist nicht eingehalten, wer-
den 50 % der Gebühren nach § 5 erhoben. Kann der Nutzer nachweisen, 
dass er die Gründe für die nicht rechtzeitige Anzeige oder Kündigung 
nicht zu vertreten hat, wird keine Gebühr erhoben.

(2)  Wird eine Veranstaltung mit eingeplantem städtischem Personal 
nicht durchgeführt und hat der Veranstalter, bzw. derjenige, welcher 
die Veranstaltung angemeldet hat, die Veranstaltung nicht rechtzeitig, 
mindestens vier Wochen vor dem geplanten Beginn der Veranstaltung, 
gegenüber der Stadt Schwedt/Oder schriftlich abgemeldet, so hat er 
der Stadt Schwedt/Oder den dieser entstandenen Schaden zu ersetzen, 

insbesondere auch die der Stadt im Zusammenhang mit der (geplanten) 
Veranstaltung entstandenen Personalkosten.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 20. August 2018 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der kommunalen Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder vom 1. Oktober 
2007, geändert am 24. September 2015, außer Kraft.

Schwedt/Oder, den 17. September 2018

Polzehl 
Bürgermeister

Anlage 1
Gebührensätze in Euro für die Nutzung kommunaler Sportstätten für den
Übungs- und Trainingsbetrieb pro Zeiteinheit

Sportstätte Stufe 1* Stufe 2* Stufe 3*
Sportplatz – Rasenfläche 2,56 1,53 0,77
Sportplatz – Nebenflächen 2,05 1,02 0,51
Sporthallenfläche bis 100 m² 1,02 0,51 0,26
Sporthallenfläche bis 200 m² 2,05 1,02 0,51
Sporthallenfläche bis 410 m² 3,83 2,30 0,77
Sporthallenfläche bis 810 m² 7,67 4,60 1,53
Sporthallenfläche über 810 m² 11,50 6,90 2,30

*Stufe 1 –  gemeinnützige Sportvereine der Stadt Schwedt/Oder einschließ-
lich der Ortsteile mit einem Anteil Kinder und Jugendlicher an 
der Gesamtmitgliederzahl des Vereins von 0 – 14,99 % sowie 
anerkannte Träger der Jugendhilfe der Stadt Schwedt/Oder

*Stufe 2 –  gemeinnützige Sportvereine der Stadt Schwedt/Oder einschließ-
lich der Ortsteile mit einem Anteil Kinder und Jugendlicher an der 
Gesamtmitgliederzahl des Vereins von 15,00 – 19,99 %

*Stufe 3 –  gemeinnützige Sportvereine der Stadt Schwedt/Oder einschließ-
lich der Ortsteile mit einem Anteil Kinder und Jugendlicher an der 
Gesamtmitgliederzahl des Vereins ab 20 %

Anlage 2
Gebührensätze in Euro für die Nutzung kommunaler Sportstätten für Sport-
veranstaltungen

Sportstätte Sport- und sonstige Veranstaltungen in der
Kategorie I

pro Tag 
Kategorie II

pro Tag 
Kategorie III

pro Tag
Sportplatz Rasenfläche gebührenfrei 10,00 15,00
Sportplatz Nebenflächen gebührenfrei  3,00  5,00
Sporthallenfläche 
bis 410 qm

gebührenfrei 13,00 20,00

Sporthallenfläche 
bis 810 qm

gebührenfrei 26,00 31,00

Sporthallenfläche 
über 810 qm

gebührenfrei 51,00 128,00

Vor- und Nachbereitung* gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei

Kategorie I
– Wettkämpfe und sonstige Sportveranstaltungen auf Stadt- und Kreise-

bene
– Qualifikationswettkämpfe für die Landesmeisterschaft bzw. das Landes-

finale 
– Punktspiele und Ranglistenturniere auf Landesebene
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Stellenausschreibung – Deine Zukunft beginnt

Die Stadt Schwedt/Oder beabsichtigt, zum 1. September 2019 engagierten, 
motivierten und kommunikativen Menschen ein attraktives duales Fachhoch-
schulstudium

zum Verwaltungsinformatiker (m/w/d) anzubieten.

Für die Dauer des Studiums (7 Semester) wird eine Studienvereinbarung 
nach den Richtlinien des Kommunalen Arbeitgeberverbandes abgeschlossen 
und eine monatliche Vergütung von zurzeit 1.258 € gezahlt.

Das Studium bereitet auf einen späteren Einsatz im gehobenen Informa-
tikdienst der öffentlichen Verwaltung vor und beinhaltet die Schwerpunkte 
Informatik (70 %) und Verwaltungslehre (30 %).

Der theoretische Teil des Studiums erfolgt an der Technischen Hochschule 
Wildau. Während des Studiums sind Praxisabschnitte in der IT-Abteilung der 
Verwaltung zu absolvieren.
Der Studiengang in Wildau bietet nur eine begrenzte Zahl an Studienplätzen.
Die Begrenzung erfolgt auch, um ein qualitativ hochwertige Betreuung der 
Studierenden zu gewährleisten.
Der Bedarf aller öffentlichen Verwaltungen im Land Brandenburg ist höher 
als die Zahl der zu besetzenden Studienplätze. Da die Studienplatzzuteilung 
auf die Ausbildungsverwaltungen bis zum Ausschreibungsstart noch nicht 
abgeschlossen ist, erfolgt diese Stellenausschreibung vorbehaltlich der Zu-
teilung eines Studienplatzes auf die Stadt Schwedt/Oder.
Gefordert ist eine Fachhochschulreife mindestens mit einem Durchschnitt 
von 3,0, wobei in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mindes-
tens die Note 3 erreicht werden muss. Grundkenntnisse im Umgang mit 
Informationstechnik sollten vorhanden sein.

Deine Bewerbungsunterlagen sollten unbedingt enthalten:
– ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben,

– Deinen Lebenslauf,
– Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse,
– Nachweise über vorliegende Berufsabschlüsse (soweit vorhanden),
– Praktikumsnachweise und/oder Arbeitszeugnisse.
Die Stadt Schwedt/Oder setzt sich für die berufliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im öffentlichen Dienst ein.

Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.
Wünschenswert ist ehrenamtliches Engagement. Bitte füge geeignete 
Nachweise bei.
Es sind ausschließlich elektronische Bewerbungen zugelassen.

Aus Gründen der Datensicherheit sind als Dateianhänge nur PDF-Dateien 
erlaubt (zusammengefasst in einer Datei und nicht größer als 5 MByte).
Deine Bewerbung sendest Du bis zum 4. November 2018 an eine der fol-
genden E-Mail-Adressen:
hauptamt.stadt@schwedt.de 
signatur.stadt@schwedt.de 
(bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur)
mail@schwedt.de-mail.de 
(bei Nutzung des De-Mail-Verfahrens)
Später eingehende Bewerbungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Fragen zur Ausbildung beantwortet Herr Schirrmeister unter der Telefonnum-
mer 03332 446-379 bzw. unter den o. g. E-Mail-Adressen.
Weitere Informationen findest Du auch auf der Internetseite www.schwedt.
eu.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich, um eine korrekte Abwicklung des Bewerbungsver-
fahrens sicherzustellen.
Weiterführende Datenschutzhinweise findest Du zum Download auf der In-
ternetseite www.schwedt.eu.
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– Lehrgänge zur sportfachlichen Aus- und Weiterbildung 
– Feuerwehrbälle 
Kategorie II
– Sportveranstaltungen ab Landesebene, Landesmeisterschaften, Landes-

pokalfinale und gleichwertige Wettkämpfe
– landesübergreifende und internationale Wettkämpfe (ausschließlich 

Profisportveranstaltungen)
Kategorie III
– Wettkämpfe und sonstige Sportveranstaltungen, die nicht unter Kate-

gorie I oder II fallen – Abiturfeiern

* Vor- und Nachbereitung ist die angemessene Zeit zwischen dem erstmali-
gen Betreten und dem endgültigen Verlassen der Sportstätte abzüglich der 
reinen Veranstaltungszeit. 

Die oben benannten Gebührensätze für Sportveranstaltungen, einschließ-
lich Lehrgängen, gelten nur, sofern der Ausrichter der Veranstaltung ein 
gemeinnütziger Schwedter Verein ist oder anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe der Stadt Schwedt/Oder für Sportangebote, die sich an Kinder 
und Jugendliche richten. Erfasst sind auch die vom Kreissportbund organi-
sierten Lehrgänge. Im Übrigen werden privatrechtliche Verträge geschlossen  
(vgl. § 1 der Sportstättengebührensatzung).

Amtlicher Teil

Ende des amtlichen Teils

Nichtamtlicher Teil
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Abstimmung über das Bürgerbudget 2019

Vom 1. bis 15. Oktober 2018 wird über die 26 Vorschläge des Bürgerbudgets 
abgestimmt. Jede Schwedterin und jeder Schwedter ab 16 Jahren kann 
insgesamt 3 Stimmen vergeben. Die Stimmen können für einen Vorschlag 
verwendet oder auf verschiedene Vorschläge aufgeteilt werden. Mittels Ab-
stimmungszettel oder online per Kontaktformular kann abgestimmt werden. 
Die Vorschläge werden in der Reihenfolge ihrer gesammelten Stimmenan-
zahl ausgewählt, bis das gesamte Bürgerbudget aufgebraucht ist. Kann ein 
Vorschlag auf Grund einer Überschreitung des Budgets nicht mehr berück-
sichtigt werden, so soll der in der Reihe jeweils nächste Vorschlag realisiert 
werden, der keine Überschreitung des Budgets verursacht. 
Das Abstimmungsergebnis wird der Stadt verordneten versammlung Schwedt/
Oder zur Beschlussfassung im Dezember 2018 vorgelegt. So können 2019 die 
ausgewählten Projekte realisiert und die Zuschüsse vergeben werden.

Alle zulässigen Vorschläge für das Bürgerbudget 2019:

1. Lasercutter für die Bürgerwerkstatt am Technikstützpunkt der 
Gesamtschule Talsand 

 Seit über zwei Jahren gibt es an der Gesamtschule Talsand einen Tech-
nikstützpunkt mit ständig neuen vielfältigen Angeboten für die Kinder 
und Jugendlichen aller Schwedter Schulen in Form von aktuell neun 
verschiedenen Technik-Arbeitsgemeinschaften und speziellen Aktionen, 
wie dem Techniktag, Schul- und Unterrichtprojekte oder dem FLL-Robo-
tik-Regionalfinale. Aber auch für die Bevölkerung gibt es Angebote in 
Form von Themenabenden und der offenen Bürgerwerkstatt. Hier kann 
jeder kostenlos mit der vorhandenen Technik und unserer Hilfe an eige-
nen Projekten arbeiten oder seine Geräte reparieren. In der Bürgerwerk-
statt werden mittlerweile aber auch viele Projekte für die Bildungsar-
beit verwirklicht. So werden Bausätze produziert, Geräte repariert oder 
sogar selbst entwickelt und gebaut. Wir möchten gerade auf diesem 
Gebiet noch mehr Ideen verwirklichen und so die Bildungsarbeit voran-
bringen, benötigen dafür aber einen Lasercutter. Eine besonders nach-
haltige Nutzung wäre durch einen zusätzlichen Einsatz im Unterricht der 
Schulen und in den Arbeitsgemeinschaften gegeben. 

 Kosten: 15.000 €

2. Kinderstadtplan für Kinder in Schwedt/Oder
 In vielen Städten und Gemeinden gibt es bereits einen Kinderstadt-

plan, der speziell auf die Bedürfnisse von und mit Kindern ausgelegt 
und kindergerecht aufbereitet ist. Der Plan sollte mit Kindern gestaltet 
werden, das gibt eine eigene Sicht der Kinder auf ihre Umgebung und 
ihre Interessen für bestimmte Einrichtungen und Orte wieder. In dem 
Kinderstadtplan sollten alle Örtlichkeiten, die für Kinder von Bedeutung 
sind, bildlich in der Karte dargestellt werden. Stadtpolitiker und -pla-
ner erhalten somit eine Rück meldung darüber, was Kinder bedeutend 
finden, was ihnen in der Stadt fehlt oder was sie stört. Die Kinder be-
ziehen mit dem Kinderstadtplan nützliche Informationen für: Wo ist der 
nächste Spielplatz, wo ein Schwimmbad, eine Bibliothek oder ein Bolz-
platz? Der Kinderstadtplan unterscheidet sich vom normalen Faltblatt, 
z. B. Zeichenerklärung oder Legende, das mit anderen kindergerechten 
Symbolen besetzt wird, welche Kinder leichter verstehen und erkennen. 
Nicht nur in Kartenform, zusätzlich auch im digitalen Netzwerk, wäre 
eine Gestaltung möglich. Das Projekt kann zudem durch Aktionen, wie 
z. B. einen Malwettbewerb begleitet werden. Die Kinder haben somit 
die Möglichkeit, die Titelseite selbst zu gestalten. 

 Kosten: 13.500 €

3. Gartenhäuschen für Familiengarten im Frauenzentrum
 Wir, im Frauenzentrum Schwedt, haben eine „grüne Oase mitten im 

Herzen unserer Stadt“, unseren schönen großen Familiengarten, der von 
Groß und Klein nicht nur in den Sommermonaten gern und viel genutzt 

wird. Seit über 25 Jahren steht nun unser Spielzeug- und Aufbewah-
rungshäuschen und bietet leider keine Sicherheit mehr für unsere Be-
sucher. Das Häuschen ist sehr baufällig, mehrmals ausgebessert und 
sackt mit den Jahren immer weiter ab. Nicht nur Gartengeräte, sondern 
vor allem Spielzeug und Spielgeräte für unsere vielen Ferienkinder, 
Kindergeburtstagskinder, Mutter-Kind-Gruppen oder Kinder aus dem 
KIDSTREFF finden hier ihren Platz. Wir möchten ungern die Geräte und 
Spielsachen ins Freie stellen, da sie dann sicher nicht lange erhalten 
werden können bzw. es keine Diebstahlsicherheit mehr bietet. Leider 
müssen wir das Häuschen bald abbauen, um niemanden zu gefährden. 
Wir benötigen einen sicheren Platz, ein stabiles Gartenhäuschen mit 
Aufbauhilfe, um alle unsere Gartenutensilien und die vielen Spielgeräte 
sicher aufbewahren zu können.

 Kosten: 5.000 €

4. Sanierung der Kegelbahn auf dem Festplatz Hohenfelde
Für die Sanierung sind folgende Maßnahmen erforderlich:
– Farbanstrich
– Reparatur der Begrenzungen
– Neugestaltung des Kugelfangs
– Oberflächenbehandlung der Bahn

 Kosten: 2.500 €

5. Aufstellung von drei Sitzbänken an der Passower Chaussee
 Im Bereich der Siedlung des Gebiets von Monplaisir bis zum Bahnüber-

gang gibt es seit Jahren keine Busverbindung. Taxis stehen auch nicht 
immer zur Verfügung. Soweit man nicht das Auto oder Fahrrad benutzen 
kann, bleibt nur der Weg zu Fuß. Das ist für Gehbehinderte und ältere 
Bürger recht beschwerlich, da es in dieser Gegend auch keinerlei Infra-
struktur gibt. Aus diesem Grunde wären drei Sitzbänke an der Wegstre-
cke eine Erleichterung.

 Kosten: 2.000 €

6. Überdachung auf dem Sportplatz Criewen
 An der Stirnseite der Sporthalle Criewen, innerhalb des eingezäunten 

Sportplatz ge ländes, haben die Mitglieder des SV Borussia Criewen 
vor einigen Jahren die Fläche in Eigenarbeit und auf Vereinskosten 
mit Betonsteinpflaster befestigt. Seitdem wird diese Fläche vor allem 
von den Zuschauern während und auch von den Aktiven nach Sport-
veranstaltungen als Sammelpunkt genutzt. Das ist bei schönem Wetter 
kein Problem, doch bei Regenwetter sind alle Personen ungeschützt. 
Deshalb soll an die Sporthalle angrenzend eine Überdachung in Holz-
bauweise errichtet werden. Da der Sportplatz Criewen vor allem in 
den Sommermonaten auch von Schulklassen gern als Location für Ab-
schlussfeiern o. Ä. genutzt wird, wären die Personen unter dem Dach 
unabhängiger von der Witterung. Die Überdachung soll eine Länge von 
ca. 12 m und eine Breite von ca. 6 m umfassen. Das Dach wird durch 
Blechplatten in Ziegeloptik ausgeführt und an der abfallenden Seite 
wird eine Dachrinne angebracht, die das Regenwasser seitlich abführen 
wird. Die Arbeiten zur Errichtung der Überdachung würden die Vereins-
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mitglieder in Eigenarbeit ausführen, die geschätzten Kosten würden für 
das Material und die Kosten für eventuelle Anträge anfallen.

 Kosten: 15.000 €

7. Herstellung einer Rampe in der Parkanlage Aufbauweg
 Mit der Rampe soll die Abkürzung vom Ampelübergang vor dem Cen-

trum-Kaufhaus Schwedt zum Bahnhof und zu dem anliegenden Neu-
baugebiet auch für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen und Trolleys 
benutzbar gemacht werden.

 Kosten: 15.000 €

8. Nistkästen auf dem Neuen Friedhof in Schwedt/Oder
 Es wird vorgeschlagen, 25 Nistkästen anzuschaffen und entlang der 

Hauptwege auf dem Neuen Friedhof in Schwedt/Oder, in der Nähe von 
aufgestellten Bänken, anzu bringen. Gartenvögel nisten gegenwärtig oft 
in den an den Ständern aufgehängten Gießkannen. Die Bruterfolge sind 
gefährdet, wenn die Kannen mit den unbemerkten Nestern benutzt wer-
den oder wenn sie mit Regenwasser volllaufen. Die Anbringung in der 
Nähe von Bänken ermöglicht Friedhofsbesuchern die Beobachtung der 
Vögel bei der Fütterung der Jungen.

 Kosten: 3.000 €

9. Neugestaltung Galeriehof am Kietz
 Der Vorschlag beinhaltet die Aufnahme der alten Pflastersteine zur 

Beseitigung von Unebenheiten durch Baumstümpfe und Baumwurzeln 
im Mauerbereich und deren Neuverlegung. Es wird vorgeschlagen, den 
Putz und die Dachziegelabdeckung zu entfernen, um die Ansicht als 
Ziegelmauer wiederherzustellen. Der obere Abschluss der Mauer sollte 
eine Rollschicht (nach Vorbild der Stadtmauer) aus Ziegelsteinen sein. 
Zur altersgerechten Begehung des Hofes soll zusätzlich eine mobile 
Rampe zur Hofeinfahrt des Gerberspeichers angeschafft werden.

 Kosten: 15.000 €

10. Wildbienenwiese am Holzhafen Berliner Allee/Rohtabak
 560 Wildbienenarten leben in Deutschland, 293 Arten sind bereits 

gefährdet, 31 Arten drohen ganz zu verschwinden. Zahlreiche Wild-
pflanzen, darunter auch seltene und gefährdete Arten, sind auf die Be-
fruchtung durch Wildbienen angewiesen. Auf kommu naler Ebene kann 
etwas getan werden und deshalb schlage ich die Entwicklung einer 
Wildblumenwiese in der Stadt Schwedt/Oder vor. Auf 6000 m² wer-
den vorbereitende Erdarbeiten, Aussaat von heimischen Wildpflanzen, 
zusätzlich Initialpflanzungen heimischer Wildpflanzen durchgeführt und 
im Randbereich einige bienenfreundliche Gehölze angepflanzt. Auf der 
Fläche soll auch ein Steinhaufen für Eidechsen errichtet werden.

 Kosten: 10.000 €

11. Veranstaltungsüberdachung für den Festplatz in Kunow
 Errichtung einer Überdachung vor dem befestigten Teil des Festplat-

zes hinter dem Gemeindehaus in Kunow als ständiger Standort und als 
Wetterschutz für die Beschallungsanlagen, den DJ sowie für Vorführun-
gen während der Dorffeste.

 Kosten: 15.000 €

12. Umfeldgestaltung um den Gemeinschaftsbau der Gemeinde/
Ortswehr Blumenhagen

 Unmittelbar vor dem Seiteneingang des Gebäudes wurde die alte Tra-
fostation zurückgebaut und auf der Grünfläche durch eine neue ersetzt. 
Die Restfläche wurde gepflastert und soll jetzt attraktiver gestaltet wer-
den, um diese gemeinnützig und für kulturelle Veranstaltungen im Orts-
teil zu nutzen. Es ist vorgesehen, einen Teil der Fläche zu überdachen. 
Sollten nach der Realisierung der Überdachung noch finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen, wird zum einen angestrebt, die Fläche mit zwei 
Sitzgruppen, bestehend aus je zwei Bänken und einem Tisch sowie 

Papierkorb und Aschenbecher auszustatten, zum anderen soll die Er-
satzpflanzung der zerstörten Hecke als Lärm- und Sichtschutz zur stark 
befahrenen Straße erfolgen.

 Kosten: 15.000 €

13. Beleuchtung und Gehweg am Gemeindehaus in Stendell
 Das Gemeindehaus in Stendell wird von vielen Bürgerinnen und Bür-

gern fast täglich genutzt. Leider ist die unbefestigte Zuwegung nicht 
ausreichend beleuchtet, so dass in den kälteren dunklen Jahreszeiten 
vor allem ältere Bürger es sehr schwer haben, das Gemeindehaus zu er-
reichen. Deshalb sollen ein Gehweg und zwei Lampen mit Bewegungs-
melder diesen Zustand verbessern.

 Kosten: 10.000 €

14. Neuanschaffung eines Geschirrspülers für das Gemeindehaus 
in Hohenfelde

 Der mit dem Neubau des Gemeindehauses 2014 in der Teeküche instal-
lierte Geschirrspüler (gebraucht) ist nicht in der Lage, den vorhandenen 
Anforderungen zu entsprechen und ist technisch veraltet. Bei den Bür-
gern wird immer wieder Verärgerung über die mangelnde Leistungs-
fähigkeit und die gelieferte Qualität erzeugt. Um diesen Zustand zu 
verändern, soll ein neuer Geschirrspüler angeschafft werden.

 Kosten: 650 €

15. Beleuchtung des Uferradweges (vom Wasserspielplatz in Rich-
tung Holzhafen)

 Zur Erhöhung der Attraktivität der Uferregion und Verbesserung der all-
gemeinen Sicherheit ihrer Besucher wird die Beleuchtung des Uferrad-
weges im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel vorgeschlagen.

 Kosten: 15.000 €

16. Bau einer Überdachung auf dem Gutshof in Heinersdorf
 Der Heinersdorfer Gutshof wurde nach dem Abriss des Gutshauses im 

Jahre 2004 saniert. Eine angelegte begrünte Fläche mit Rosen und ande-
ren blühenden Sträuchern bietet von der Straßenansicht ein aufgeräum-
tes und schönes Bild. Dahinter befindet sich eine große Grünfläche von 
ca. 1000 m², die für vielerlei Festlichkeiten und Treffs genutzt wird. Mit 
Hilfe einiger Sponsoren und von fleißigen Handwerkern wurde hier ein 
prächtiger Backofen errichtet. Eine Storchentafel, ein Weltwegweiser 
und ein Findling runden den wunderschönen Anblick des Gutshofes ab. 
Viele Heinersdorfer wünschen sich eine Überdachung für die bereits 
vorhandene gepflasterte Fläche direkt anschließend an den Backofen, 
um den Gutshof zum zentralen Treffpunkt für Jung und Alt weiterzu-
entwickeln. Bisher müssen zu den Festlichkeiten Zelte aufgebaut und 
Bänke herangetragen werden und dennoch ist man vor der Witterung 
weitestgehend ungeschützt.

 Die Mittel aus dem Bürgerbudget sollen für die Beschaffung des not-
wendigen Materials und die Dachdeckung verwendet werden. Die Mon-
tage des Grundgerüstes soll mit fachlicher Anleitung in eigener Regie 
erfolgen. Darüber hinausgehende Kosten, z. B. für die Baugenehmigung, 
werden über Sponsoren abgedeckt.

 Kosten: 15.000 €

17. Hochbeet und zwei Sitzbänke Hügelhof Ehm-Welk-Straße
 Für den Hügelhof zwischen der Ehm-Welk-Straße und der Biesenbrower 

Straße soll die Idee des Mädchentreffs aufgegriffen und ein weiteres 
Hochbeet im Areal angelegt werden. Vor dem Mädchentreff wurde be-
reits ein ehemaliges DDR-Hochbeet mit Gemüse- und Obstsorten der 
Saison, vielen Kräutern und Blumen neu bepflanzt. Es ist ein schöner 
Verweilort geworden. Daher würde sich ein zweites Hochbeet (ca. 
Maße 2 x 5 Meter) gut machen, indem die Anwohner der Kleingärtne-
rei nachkommen und so ihren Innenhof ein wenig verschönern können. 
Dazu wäre es schön, wenn man zwei Bänke aufstellen könnte, wo man 
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verweilen und sein Werk bestaunen kann.
 Kosten: 5.000 €

18. Umverlagerung Spielplatz in Gatow
 Mit der Einweihung des neuen Feuerwehrgeräte- und Gemeindehauses 

im November 2017 wurde in Gatow der neue Dorfmittelpunkt geschaf-
fen. Die Baugrundstücke im Eigenheimgebiet Gatow Nord sind zum gro-
ßen Teil verkauft. Viele junge Familien mit kleinen Kindern finden jetzt 
hier ihr neues Zuhause. Der vorhandene Spielplatz in der Nähe des alten 
Gemeindehauses soll zum neuen Dorfmittelpunkt verlagert werden.

 Kosten: 15.000 €

19. Errichtung Boccia-Spielfeld
 Es wird vor allem von der älteren bzw. Rentner-Generation sehr ge-

schätzt, weil es keine größere physische Belastung erfordert. Vorhanden 
sein müssen eine ebene, feste Sand- oder Tartanfläche (aufwendiger, 
aber haltbarer) in der Größe von ca. 4 m x 8 m mit entsprechenden 
Randmarkierungen (evtl. Holzeinfassung) und ein paar einfache Bän-
ke ohne Lehne für die Spieler. Auf einer wettergeschützten Tafel, frei-
stehend oder an einer Bank befestigt, könnten die Spielregeln erklärt 
werden. Die Standortwahl ist relativ unkompliziert, sollte aber auch für 
ältere Mitbürger relativ gut erreichbar sein und möglichst auch einen 
Schattenbereich haben.

 Kosten: 12.000 €

20. Zuschuss für ein „Fest der Nachbarn“ im WK 7/8
 Die ehemaligen Wohngebiete WK 7 und auch 8 sind seit vielen Jahren 

einem ständigen Wandel unterworfen. Abriss und Wegzug haben zu 
Veränderungen des gesell schaft lichen und nachbarschaftlichen Um-
gangs miteinander geführt. Es wird Zeit, wieder mehr für die Nach-
barschaft und die Gemeinschaft in diesem Kiez zu tun. Dafür wollen 
der Külz-Club und der Mädchentreff gemeinsam ein Kiez-Fest mit den 
dortigen Anwohnern initiieren. Getreu dem Motto: Zusammen feiern, 
essen, singen und tanzen, Kultur erleben und gestalten. Wichtig ist uns 
dabei, die sozialen Kontakte zu stärken und neue Solidaritäten zwischen 
Nachbarinnen und Nachbarn entstehen zu lassen. Ziel ist es auch, die 
Anwohner selbst in die Organisation einzubinden, indem sie eigene Ide-
en zur Gestaltung einbringen oder/und sich am Tag mit einem eigenen 
Beitrag beteiligen.

 Kosten: 2.000 €

21. Zuschuss für die Trainings- und Wettkampfstätte Modellclub 
Schwedt e. V.

 Neben vielen sportlichen Höhepunkten engagiert sich unser Club seit 
Jahren sehr für Kinder und Jugendliche. Neben der Vielzahl öffentlicher 
Angebote versuchen wir, mit unseren Möglichkeiten kreative, sinn- und 
niveauvolle Freizeitgestaltung anzubieten. Jedoch ist es schwierig, nach 
dem Ende der Saison die Kinder nur an den Modellen in Kellern und 
Werkstatträumen arbeiten zu lassen und ohne jede Fahrmöglichkeit auf 
das Frühjahr zu warten. Mit dem Industriekaufhaus Schwedt haben wir 
nun einen Partner gefunden, der bereit ist, uns einen Teil einer Lagerhal-
le für Training und Wettbewerbe zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Dafür müssen jedoch der Hallenbereich umgebaut sowie Technik und 
Ausrüstungen beschafft werden. Hierzu zählen z. B. wettbewerbs fähige 
Modelle, digitale Mess- und Ladesysteme, Fertigung von Bahnelemen-
ten, etc. Was die praktische Umsetzung der Arbeiten am Objekt für 
die Einrichtung und den Bau einer Rennstrecke betrifft, ist unser Team 
personell bestens vorbereitet. Die Mittel des Bürgerbudgets werden 
somit  nur für die Beschaffung von Technik, Material und Ausrüstungen 
benötigt.

 Kosten: 10.000 €

22. Öffentlicher Bücherschrank
 Der öffentliche Bücherschrank ist eine Tauschbörse für gebrauchte, 

geliebte oder weniger gern gelesene Bücher, die einen neuen Besit-
zer suchen. Das Prinzip ist einfach: Wer ein Buch entnimmt, kann ein 
eigenes, bereits gelesenes Exemplar hineinstellen oder bringt eventu-
ell das entnommene Buch nach dem Lesen wieder zurück. Hierzu soll 
eine ausgediente Telefonzelle, welche die Bücher vor der Witterung 
schützt, zentral und leicht erreichbar aufgestellt werden. Zur Pflege und 
Kontrolle des öffentlichen Bücherschrankes können sich freiwillige „Bü-
cherschrankpaten“ finden, die hin und wieder auch die Buchbestände 
sichten und sortieren.

 Kosten: 5.000 €

23. Schwedter Flohmarkt
 Leider hat sich der Veranstalter Flohmaxx seit dem letzten Jahr aus 

Schwedt/Oder zurückgezogen. Bei den Standpreisen fanden sich 
auch kaum noch private Standaufsteller. Trotzdem ist das Interesse in 
Schwedt/Oder an Flohmärkten groß, entweder um als Verkäufer sein 
„Zeug“ loszuwerden oder einfach um zu schnökern. Bestes Beispiel ist 
der Kinderflohmarkt im Oder-Center, aber der ist eben nur für Kinder. 
Mein Vorschlag ist es, viermal im Jahr 2019 (Mai, Juni, September und 
Oktober) einen Themenflohmarkt auf dem Platz der Befreiung stattfinden 
zu lassen. Die Umsetzung wird durch die AG City erfolgen. Unabhän-
gig von der Größe soll die Standmiete nicht mehr als 5 € pro Stand 
betragen. Die Mittel aus dem Bürgerbudget sollen zum Ausgleich der 
Personal-, Marketing- und Sachkosten dienen.

 Kosten: 10.000 €

24. Transporter für die Jugendfeuerwehr der Stadt Schwedt/Oder
 Die Jugendfeuerwehr hat zum jetzigen Zeitpunkt 113 Kinder und Ju-

gendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren mit steigender Tendenz. In acht 
Löschzügen verrichten unsere Jugend feuerwehrmitglieder ihren Dienst, 
sie werden von ihren Ausbildern und Betreuern in Theorie und Praxis 
unterrichtet. Außer den Diensten in ihren Löschzügen nehmen sie auch 
an Veranstaltungen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene teil. Zur Absi-
cherung des Transportes unserer Kinder und Jugendlichen zu den Veran-
staltungen und Wettkämpfen benötigen wir einen Transporter für neun 
Personen mit Anhängerkupplung. Die Mittel soll der Stadtfeuerwehrver-
band Schwedt/Oder e. V. für die Beschaffung des Fahrzeuges erhalten. 
Sollten die Mittel aus dem Bürgerbudget nicht ausreichen, wird sich der 
Verein um weitere Finanzmittel bemühen.

 Kosten: 15.000 €

25. Erneuerung des Barrieresystems um den Sportplatz Vierraden
 Die zurzeit vorhandene Bande um den Sportplatz in Vierraden entspricht 

nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für derartige Sportanlagen. 
Deshalb soll die Umrandung abgerissen werden und durch eine neue, 
den Sicherheitsstandards entsprechende Umrandung, ersetzt werden. 
Dadurch würde nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch optisch 
eine notwendige Veränderung vorgenommen werden.

 Kosten: 15.000 €

26. Gestaltung Eingangsbereich im Ortsteil Kummerow
 Kummerow ist ein sehr naturnaher und sich touristisch entwickelnder 

Ortsteil. Mit dem Ziel, den Besuch des Ortes einladender zu gestalten, 
soll an einem der Eingangs bereiche ein neuer Blickpunkt, durch Aufstel-
lung eines Holzschildes mit der Beschriftung „Herzlich willkommen in 
Kummerow“, analog zu den Schildern „Herzlich willkommen im Natio-
nalpark“, gesetzt werden.

 Kosten: 3.000 €
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Stellenausschreibung – Deine Zukunft beginnt

Die Stadt Schwedt/Oder bietet zum 5. August 2019 engagierten, motivier-
ten und kommunikativen Menschen eine dreijährige, attraktive berufsbeglei-
tende Ausbildung zum

Staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d).

Für die Dauer der Ausbildung wird eine Ausbildungsvergütung nach dem 
TVAöD gezahlt.

Der schulische Teil der Ausbildung erfolgt in der Regel wöchentlich an zwei 
Unterrichtstagen am Oberstufenzentrum Uckermark in Templin.
An den anderen Arbeitstagen erfolgt die berufspraktische Ausbildung in ei-
ner Kindertagesstätte der Stadt Schwedt/Oder. Ein Ausbildungsabschnitt ist 
außerhalb der Kindertagesstätten zu absolvieren.
Voraussetzung für die Ausbildung ist, dass Du über einen der folgenden 
Abschlüsse verfügst:
– die Fachoberschulreife und eine abgeschlossene einschlägige Berufs-

ausbildung (z. B. als Sozialassistent/in) oder
– die Fachoberschulreife und eine abgeschlossene nichteinschlägige Be-

rufsausbildung oder
– die Fachhochschulreife.
Wenn Du keine einschlägige Berufsausbildung hast, ist eine für die Ausbil-
dung förderliche Tätigkeit im Berufsfeld von Erziehern, z. B. über Praktika 
oder Freiwilligendienste von Vorteil.

Wünschenswert ist ehrenamtliches Engagement. Bitte füge geeignete 
Nachweise bei.

Nach Abschluss des Bewerberauswahlverfahrens sind als weitere Einstel-
lungsvoraussetzungen zu erfüllen bzw. beizubringen:
– die Zulassung des OSZ Uckermark für die Erzieherausbildung ab dem 

Schuljahr 2019,
– ein Nachweis über die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz 

(nicht älter als 3 Monate) oder ein gültiges Gesundheitszeugnis,
– eine hausärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung für 

die Erzieherausbildung,
– vollständiger Impfschutz gegen Tetanus, Masern/Mumps/Röteln, Hepa-

titis A und Varizellen,
– ein erweitertes Führungszeugnis.

Die Stadt Schwedt/Oder setzt sich für die berufliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im öffentlichen Dienst ein.

Da aus pädagogischen Gründen die Kinderbetreuung in den Kindertagesstät-
ten sowohl durch weibliche als auch männliche Erzieher erfolgen soll und 
männliche Erzieher derzeit unterrepräsentiert sind, sind besonders Männer 
aufgefordert, sich zu bewerben.

Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.

Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, wie Lebenslauf, Arbeits-
zeugnissen und Nachweisen über Ausbildung und Qualifikationen, sendest 
Du bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 4. November 2018 an eine der 
folgenden E-Mail-Adressen.
Aus Gründen der Datensicherheit sind als Dateianhänge nur PDF-Dateien 
erlaubt (zusammengefasst in einer Datei und nicht größer als 5 MByte).
hauptamt.stadt@schwedt.de 
signatur.stadt@schwedt.de 
(bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur)
mail@schwedt.de-mail.de 
(bei Nutzung des De-Mail-Verfahrens)

Wenn Du Dich ausnahmsweise schriftlich bewerben möchtest, richtest Du 
bitte die Bewerbung an die

Stadt Schwedt/Oder
Der Bürgermeister
Fachbereich Organisation, Personal und Verwaltung (FB 1)
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
16303 Schwedt/Oder

Gebe auch bei schriftlicher Bewerbung Deine E-Mail-Adresse für die Kom-
munikation im Bewerberauswahlverfahren an.
Schriftliche Bewerbungen sollten so aufbereitet sein, dass eine Digitalisie-
rung möglich ist. Ideal sind einseitig bedruckte Blätter im A4-Format lose 
oder in einer einfachen Klemmmappe.
Fragen zur Ausbildung beantwortet Herr Schirrmeister unter der Telefonnum-
mer 03332 446-379 bzw. unter o. g. E-Mail-Adresse. 
Weitere Informationen findest Du auch auf der Internetseite 
www.schwedt.eu
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Deiner Daten erfolgt ausschließ-
lich, um eine korrekte Abwicklung des Bewerbungsverfahrens sicherzustel-
len.
Weiterführende Datenschutzhinweise findest Du zum Download auf der In-
ternetseite www.schwedt.eu.

Stellenausschreibung – Deine Zukunft beginnt

Die Stadt Schwedt/Oder bietet zum 1. September 2019 engagierten, mo-
tivierten und kommunikativen Menschen ein attraktives duales Fachhoch-
schulstudium für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst

als Stadtinspektoranwärter (m/w/d).

Für die Dauer des Studiums (7 Semester) erfolgt eine Ernennung in ein Be-
amtenverhältnis auf Widerruf und es werden Anwärterbezüge nach dem 
Brandenburgischen Besoldungsgesetz gezahlt.

Der theoretische Teil des Studiums erfolgt an der Technischen Hochschule 
Wildau.
In den berufspraktischen Zeiten durchläufst Du verschiedene Aufgaben-
bereiche der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder und auch einer anderen 
öffentlichen Verwaltung.

Dabei lernst Du die spannenden Herausforderungen Deines zukünftigen Be-
rufes kennen.

Wenn Du Dich für dieses Studium interessierst, musst Du zum Einstellungs-
zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Ernennung als Beamtenanwärter/in 
im Land Brandenburg erfüllen.

Das bedeutet, dass Du am 01.09.2019
– die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates besitzt,
– mindestens die Fachhochschulreife besitzt und
– das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hast.
 Die Höchstaltersgrenze gilt nicht für Inhaber eines Eingliederungs- oder 

Zulassungsscheines und in den Fällen des § 7 Abs. 2 Soldatenversor-
gungsgesetz.
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Gefordert ist eine Fachhochschulreife mindestens mit einem Durchschnitt 
von 3,0, wobei in den Fächern Deutsch und Mathematik mindestens die Note 
3 erreicht werden muss.

Deine Bewerbungsunterlagen sollten unbedingt enthalten:
– ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben,
– Deinen Lebenslauf,
– Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse,
– Nachweise über vorliegende Berufsabschlüsse (soweit vorhanden),
– Praktikumsnachweise und/oder Arbeitszeugnisse.
Die Stadt Schwedt/Oder setzt sich für die berufliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im öffentlichen Dienst ein.
Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.

Wünschenswert ist ehrenamtliches Engagement. Bitte füge geeignete 
Nachweise bei.

Es sind ausschließlich elektronische Bewerbungen zugelassen (§ 3 Abs. 3 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung gehobener Dienst).
Aus Gründen der Datensicherheit sind als Dateianhänge nur PDF-Dateien 
erlaubt (zusammengefasst in einer Datei und nicht größer als 5 MByte).

Deine Bewerbung sendest Du bis zum 4. November 2018 an eine der fol-
genden E-Mail-Adressen:

hauptamt.stadt@schwedt.de 
signatur.stadt@schwedt.de 
(bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur)
mail@schwedt.de-mail.de 
(bei Nutzung des De-Mail-Verfahrens)

Später eingehende Bewerbungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Fragen zum Studium beantwortet Herr Schirrmeister unter der Telefonnum-
mer 03332 446-379 bzw. unter den o. g. E-Mail-Adressen.
Weitere Informationen findest Du auch auf der Internetseite 
www.schwedt.eu

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich, um eine korrekte Abwicklung des Bewerbungsver-
fahrens sicherzustellen.
Weiterführende Datenschutzhinweise findest Du zum Download auf der In-
ternetseite www.schwedt.eu.

Stellenausschreibung – Deine Zukunft beginnt

Die Stadt Schwedt/Oder bietet zum 5. August 2019 engagierten, motivier-
ten und kommunikativen Menschen eine dreijährige, attraktive Berufsaus-
bildung als

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d).

Für die Dauer der Ausbildung wird eine Ausbildungsvergütung nach dem 
TVAöD gezahlt.

Die schulische Ausbildung am Oberstufenzentrum Barnim, der ergänzende 
Unterricht der Brandenburgischen Kommunalakademie und auch die berufs-
praktischen Zeiten in vielen Fachbereichen der Stadt Schwedt/Oder bereiten 
Dich umfassend und vielseitig auf die Herausforderungen Deines zukünfti-
gen Berufes vor.

Bei Beginn der Ausbildung solltest Du mindestens die 10. Klasse erfolgreich 
abgeschlossen haben. Bewerbungsgrundlage kann das Zeugnis der 9. Klasse 
sein.

Deine Bewerbungsunterlagen sollten unbedingt enthalten:
– ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben,
– Deinen Lebenslauf,
– Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse,
– Nachweise über vorliegende Berufsabschlüsse (soweit vorhanden),
– Praktikumsnachweise und/oder Arbeitszeugnisse.
Die Summe aus den Noten der Fächer Deutsch und Mathematik sowie dem 
Zeugnisdurchschnitt sollte kleiner als 10 sein.

Die Stadt Schwedt/Oder setzt sich für die berufliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im öffentlichen Dienst ein.
Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.

Wünschenswert ist ehrenamtliches Engagement. Bitte füge geeignete 
Nachweise bei.

Deine Bewerbung sendest Du bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum  

4. November 2018 an eine der folgenden E-Mail-Adressen.
Aus Gründen der Datensicherheit sind als Dateianhänge nur PDF-Dateien 
erlaubt (zusammengefasst in einer Datei und nicht größer als 5 MByte).

hauptamt.stadt@schwedt.de 
signatur.stadt@schwedt.de 
(bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur)
mail@schwedt.de-mail.de 
(bei Nutzung des De-Mail-Verfahrens)

Wenn Du Dich ausnahmsweise schriftlich bewerben möchtest, richtest Du 
bitte die Bewerbung an die
Stadt Schwedt/Oder
Der Bürgermeister
Fachbereich Organisation, Personal und Verwaltung (FB 1)
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
16303 Schwedt/Oder

Gebe auch bei schriftlicher Bewerbung Deine E-Mail-Adresse für die Kom-
munikation im Bewerberauswahlverfahren an.

Schriftliche Bewerbungen sollten so aufbereitet sein, dass eine Digitalisie-
rung möglich ist.
Ideal sind einseitig bedruckte Blätter im A4-Format lose oder in einer einfa-
chen Klemmmappe.

Fragen zur Ausbildung beantwortet Herr Schirrmeister unter der Telefonnum-
mer 03332 446-379 bzw. unter o. g. E-Mail-Adresse.
Weitere Informationen findest Du auch auf der Internetseite 
www.schwedt.eu

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Deiner Daten erfolgt ausschließ-
lich, um eine korrekte Abwicklung des Bewerbungsverfahrens sicherzustel-
len.
Weiterführende Datenschutzhinweise findest Du zum Download auf der In-
ternetseite www.schwedt.eu.
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt erscheint am 27. Oktober 2018. 
Redaktionsschluss ist der 10. Oktober 2018. Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingereichte (nichtamtliche) Texte zu kürzen.

Ende des nichtamtlichen Teils

Beauftragte der Stadtverordnetenversammlung

Gleichstellungsbeauftragte
Die Funktion der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wird gemäß § 18 
Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hauptamtlich durch 
die persönliche Referentin des Bürgermeisters ausgeführt. Persönliche Be-
ratungen sind zu den allgemeinen Sprechzeiten der Stadtverwaltung oder 
nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Frau Sabrina Kuhnert
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
E-Mail: buergermeister.stadt@schwedt.de
Telefon 03332 446-388 

Die Sprechstunden der ehrenamtlichen Beauftragten der Schwedter Stadt-
verordnetenversammlung finden wie folgt statt: 

Integrationsbeauftragte
Frau Annette Clauß
Sprechstunde am 3. Dienstag im Monat von 14:30 bis 16:30 Uhr
im Büro des Theaters Stolperdraht, Berliner Straße 52 A
E-Mail: aclauss@theaterstolperdraht.de
Telefon: 03332 23551

Folgende Sprechstunden finden im Rathaus Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, 
Raum 3.75 statt.

Behindertenbeauftragte
Frau Ursula Birlem
Sprechstunde am 1. Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr 
E-Mail: buerosvv-behindertenbeauftr.stadt@schwedt.de 
Telefon: 03332 446-372

Seniorenbeauftragte
Frau Elke Grunwald
Sprechstunde am 1. Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr
E-Mail: buerosvv-seniorenbeauftr.stadt@schwedt.de 
Telefon: 03332 446-372

Kinder- und Jugendbeauftragter
Herr Jan Stockfisch
Sprechstunde am 2. Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr
E-Mail: kijubeauftr.sdt@swschwedt.de 
Telefon: 03332 446-372


